
Sportküstenschifferschein – SKS  
 
 
 
Der amtl.Sportküstenschifferschein (SKS) wurde 1999 als Nachfolger des DSV-BR-
Scheins eingeführt. Er dient als Befähigungsnachweis zum Führen von Yachten in 
Küstengewässern. Der SKS ist nicht vom Gesetzgeber vorgeschrieben, wird aber 
von seriösen Vercharterern als Leistungsnachweis verlangt. Auch in 
versicherungsrechtlichen Fragen gilt er als Nachweis ausreichender Kenntnisse in 
der Küstenfahrt. 
 
Die Prüfung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil, die 
innerhalb von 24 Monaten abgelegt werden müssen. Die Reihenfolge ist beliebig. 
 
Sie haben zwei Möglichkeiten den Theorie-Kurs an der BYL zu 
absolvieren: Entweder am Stück oder aber an Wochenenden, ganz wie 
Sie es möchten. 
 
SKS 1  23.04.07 – 26.04.07  Prüfung am 29.04.07 
 
SKS 2  05./06.05.07   
   12./13.05.07   Prüfung am 19.05.07 
    
SKS 3  22.10.07 – 25.10.07  Prüfung am 28.10.07 
 
SKS 4  19.11.07 – 22.11.07  Prüfung am 24.11.07 
 
 
Voraussetzungen:    SBF-See, Mindestalter 16 Jahre 
 
 
Erforderliche Unterlagen: 
 
     1 Antrag (Vordruck) 
     1 Paßbild 
     1 Kopie SBF-See 
 
 
Anmeldeschluß:   4 Wochen vor Kursbeginn 
 
 
Kursgebühren: 
 

Theorie:  € 280,-- 
 zuzügl. ca. € 80,-- Prüfungsgebühr 
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